
Hygienekonzept gegen die Ausbreitung des Corona-Virus für die Verbandsspiele des   
Hoyerswerdaer FußballClub e.V. 

 

Hoyerswerdaer  Sportstätte: Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion 

FußballClub e.V.   02977 Hoyerswerda, Liselotte-Herrmann-Straße 7 

 
 
 
Allgemeine Informationen zum Corona-Virus 
Übertragungsweg: Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion oder über die Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) 
übertragen. Inkubationszeit: Nach einer Infektion kann es bis zwei Wochen dauern, bis Krankheitszeichen auftreten.  
Gesundheitliche Auswirkungen: Infektion verläuft meistens mild und ohne erkennbare Krankheitszeichen. Möglich sind 
auch akute Krankheitssymptome, z.B. Husten, Atembeschwerden, Atemwegserkrankungen mit Fieber. 
Hohe Gefahr besteht bei Personen mit Vorschädigungen z.B. Krebs, Asthmatiker, Personen mit Herz- und 
Lungenerkrankungen und HIV.  
 

Weitere Informationen zum Corona-Virus finden Sie auch unter: https://www.landkreis-bautzen.de/coronavirus.php 
 
 

Verantwortlich:  Bernd Ziemann  Telefon: 0177 7742030 
 
 

Art der Veranstaltung: Training.- Pokal.- und Freundschaftsspiele, Meisterschaftsspiel und alle Hallenturniere 
 

Mannschaften:   1. Männermannschaft   2. Männermannschaft 
Altherrenmannschaft (Aufbau)  Altherrenmannschaft (Aktivist) 
Altherrenmannschaft (Lok)  A-Junioren 

    B-Junioren    C-Junioren 
    D-Junioren    E-Junioren 
    F-Junioren    G-Junioren 
 

Trainings.- Spieltermine für die Monate Februar und März liegen im Büro des HFC aus. 
 

 

° Hygiene- und Sicherheitsregeln für alle Heimspiele des Hoyerswerdaer FußballClub e.v.(Hygienekonzept) 
  Das Hygienekonzept trifft Aussagen zu folgenden Bereichen: 
° Der Mindestabstand von 1,5 Meter wird zwischen Personen in jede Richtung eingehalten. Sofern nötig, wird der    
  Mindestabstand vergrößert. 
° Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für Mitarbeiter Pflicht und muss, berücksichtigt werden.  
° Minderjährige dürfen für Vereinsport innen- und Außensportstätten nutzen (keine Testpflicht, sofern regelmäßige    
   schulische Testungen erfolgen) 
° Volljährige dürfen für Vereinssport (Innensportstätten) unter „2G+“ und (Außensportstätten) unter „2G“ nutzen. 
° Für Zuschauer gilt „2G+“. 
° Für Trainer, Übungsleiter, Schiedsrichter und Assistenten gilt die „3G“ Regel. 
° Die Veranstalter sind zur Nachweiskontrolle / Kontaktdatenerfassung verpflichtet, außer bei Anwendung von „2G+“.  

- Besucherströme werden so gelenkt, dass Ansammlungen von Menschen oder eine Unterschreitung des    
          Mindestabstands verhindert werden. 
° Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten. 
 

Schutzmaßnahmen vor Betreten der Sportanlage 
Die Vereinsmitglieder, Sportler/-innen, Trainer/-innen und Besucher werden auf folgende Punkte vor Betreten der 
Anlage hingewiesen werden:   

• Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber ist das 
Betreten der Sportanlage untersagt.  

• Die Nutzer von Sportanlagen sind über das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 1,5 Metern und über 
die Reinigung der Hände mit Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

• Wie kann ich verhindern, dass mögliche COVID-19-Patienten die Sportanlage betreten oder nutzen? Gemäß der 
Corona-Pandemie – Rahmenhygienekonzept Sport besteht seitens der Sportanlagenbetreiber lediglich eine 
Pflicht, die Nutzer von Sportstätten/Sportanlagen in geeigneter Weise über Ausschlusskriterien zu informieren 
(z. B. durch Aushang). 



 

Kontaktdatenerfassung bei Sportveranstaltungen mit Publikum. 
 

An diesem Veranstaltungstagen dürfen bis zu maximal 250 Personen (Spieler, Betreuer, Trainer, Personal und 
Zuschauer) gleichzeitig das Stadion betreten. Dies wird durch extra eingewiesenem Personal kontrolliert. Damit alle 
Personen diese Veranstaltung besuchen können, werden wir Desinfektionsmittel (auf Alkoholbasis oder begrenzt 
Viruzid Desinfektionsmittel) am Eingang zur Händedesinfektion stationieren. 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter Gästen oder 
Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes zu führen.  
Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung 
gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie 
nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem 
Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. 
 

° Duschen und Umkleiden 
Es wird für eine ausreichende und regelmäßige Lüftung, ggf. unter Zuhilfenahme einer Klimaanlage in allen Räumen, 
gesorgt. Eine Querlüftung mit Frischluft wird alle 30 Minuten für eine Dauer von 5 Minuten empfohlen. Es sind 
Möglichkeiten zur regelmäßigen und ausreichenden Händehygiene sowie der Abstandsregel einzuhalten. Ausreichend 
ist das Waschen mit warmem Wasser und Flüssigseife. Darüber hinaus werden Einmalhandtücher und 
Desinfektionsmittel (mindestens begrenzt Viruzid Desinfektionsmittel) durch den Lausitzer Sportbund zur Verfügung 
gestellt.  
° Sanitäranlagen (z. B. Toiletten) Nach Nutzung einer Toilettenanlage ist diese von der betreffenden Person zu reinigen. 
In den Toiletten wird ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht und es werden ausreichend 
desinfizierende Seife sowie nicht wiederverwendbare Papierhandtücher zur Verfügung gestellt. 
Bei der Nutzung der Sanitäranlagen gilt eine Maskenpflicht.  
Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen Personen ist einzuhalten. 
Die Teilnehmer sind auch mittels Aushänge auf die regelmäßige Händehygiene hinzuweisen. 
Das Reinigungskonzept in der Sportstätte ist so anzupassen, dass zusätzlich die Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen   
(z. B. Türgriffen, Sport-/Trainingsgeräte) durch geeignetes Personal gereinigt wird. 
° Personen, die zur Risikogruppe im Hinblick auf die Erkrankung COVID-19 gehören (Personen über 60 Jahre oder mit 
Vorerkrankung), werden besonders über Schutzmaßnahmen aufgeklärt. Dazu wird es einen Aushang am Eingang zum 
Stadion geben. Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fieber, 
Halsschmerzen, Husten) werden vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen. Der Ausschluss wird durch eine 
Beschilderung am Eingang verdeutlicht. Der Ausschluss gilt für Personal und Besucher gleichermaßen. 
Sollten Nutzer von Sportstätten-/Sportanlagen während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend 
das Sportgelände zu verlassen.  
° Das Hygienekonzept trifft Aussagen, wer im Falle einer Kontrolle durch die Behörden ansprechbar bzw. wer für die 
Umsetzung des eigenen Hygienekonzeptes verantwortlich ist.  Das Personal wird über die Umsetzung des 
Hygienekonzeptes vor Veranstaltungsbeginn belehrt. Die Besucherinnen und Besucher sowie Sportler und Sportlerinnen 
werden mittels entsprechender Beschilderung belehrt. 
 

 
Corona-Informationen 

 

Landratsamtes Bautzen     Kreissportbund Bautzen 
Telefon: 03591 5251-12121    Telefon: 03591 27063-0 

 https://www.landkreis-bautzen.de/coronavirus.php   https://www.sportbund-bautzen.de/?s=corona 
 

 
Hoyerswerdaer Fußballclub e.V. 
Liselotte-Herrmann-Straße 3, 02977 Hoyerswerda 

Stand 17. Februar 2022 

https://www.landkreis-bautzen.de/coronavirus.php
https://www.sportbund-bautzen.de/?s=corona

